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Die Verfassungsentwicklung in Polen und der 

Tschechischen Republik* 

·Wer von diesem Beitrag einen Einblick in fremde Welten erwartet, wird enttäuscht
werden. Vielleicht ist für manchen Nichtspezialisten überraschend zu erfahren,
daß die polnische Verfassung von 1791 überhaupt die erste des europäischen Kon
tinents war oder daß in der Tschechoslowakei 1918 weltweit die erste spezialisierte
Verfassungsgerichtsbarkeit eingerichtet wurde. 1 Der folgende Überblick soll jedoch
zeigen, daß Polen und die Tschechische Republik heute über völlig >normale< Ver
fassungen verfügen, wie wir sie aus Westeuropa kennen. Zu diesem Zweck werde
ich kurz die Ausgangsbedingungen für die Verfassungsreformen nach dem Um
bruch 1989 und die Entstehungsgeschichte und den wesentlichen Inhalt der beiden
Verfassungen schildern und zum Schluß noch einen Blick auf die Verfassungspraxis
und ihr Umfeld werfen.

• Der Texc basiere auf einem Referat zum Kolloquium »Fremde Welren in Mitteleuropa«, das im Dezem
ber 1999 stattfand, und wurde 2000 abgeschlossen. Zu zwischenzeitigen Entwicklungen, unter anderem
im Hinblick auf den EU-Beirrict, siehe: Das neue Polen in Europa. Politik, Reche, W irtschafr, Gesellschaft.
Hg. v. Franz Merli/ Gerhard Wagner. Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag 2006; Jiri Mucha: Tue Pre
sentacion of Czech Experiences, in: Zeicschrift für öffentliches Reche 60/ 2005, S. 459-467; Kare! Vodicka:
Das polirische System Tschechiens. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2005.
1 Zur polnischen Verfassung von 1791 vgl. Nationale und internationale Aspekte der polnischen Ver
fassung vom 3. Mai 1791. Beiträge zum 3. Deutsch-Polnischen Hiscorikerkolloquium im Rahmen des
Kooperacionsverrrages zwischen der Adam-Mickiewicz-Universität Poznan und der Christian-Albrechts
Universitäc zu Kiel. Hg. v. RudolfJaworski. Frankfurt a. Main: Lang 1993; Die polnische Verfassung vom 
3. Mai 1791 vor dem Hintergrund der europäischen Aufklärung. Hg. v. Peter Leisching / Helmut Reinalter. 
Frankfurc a. Main: Lang 1997; Christian Starck: » •.• in die freien Nationen anständige Richtung«. Über
polnische Verfassungsdinge. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.5.1997. Zur tschechoslowakischen Ver
fassungsgerichcsbarkeit vgl. Robert Walter: Die mitteleuropäische Verfassungsgerichtsbarkeit und die Reine
Rechcslehre. In: Österreichische Richterzeitung 71/ 1993, S. 261-270; Pavel Holländer: Die Gerichtsbarkeit 
unter besonderer Berücksichtigung der Verfassungsgerichtsbarkeit. In: Revolution und Rechr. Systemrrans
formation und Verfassungsenrwicklung in der Tschechischen und Slowakischen Republik. Hg. v. Joseph 
Marko u. a. Frankfurt a. Main: Lang 2000, S. 87-u6.
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Die Ausgangsbedingungen im Jahre 1989 waren in Polen und der damaligen 
Tschechoslowakei gleich und unterschiedlich zugleich. Im Kern gleich waren sie in 
verfassungsrechtlicher Hinsicht. Das ist natürlich eine sehr grobe Vereinfachung, 
aber beide Länder hatten Verfassungen sozialistischen Typs,2 von deren Inhalt letzt
lich nur eine Bestimmung wirklich relevant war, nämlich jene über die führende 
Rolle der �ommunistischen Partei. Weil es deshalb für die Machtverteilung und für 
die Machtausübung schon von Verfassungswegen nicht auf die Verfassung selbst, 
sondern auf die Verhältnisse in der kommunistischen Partei ankam, lohnt es sich 
nicht, über diese Verfassungen heute noch viel sagen. Doch sollte erwähnt werden, 
daß sich in der polnischen Verfassung bereits in den r98oer Jahren einige rechts
staatliche Elemente fanden, die im Vergleich zu anderen sozialistischen Verfassungen 
hervorstachen und an die in der Folge dann auch angeknüpft werden konnte - so 
zum Beispiel die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die Verfassungsgerichtsbarkeit und 
der Bürgerrechtsbeauftragte. 3

Das lag nicht zuletzt daran, daß sich die gesellschaftlichen Bedingungen in den 
beiden Ländern stark unterschieden. Anders als in der Tschechoslowakei bestanden 
in Polen mit der Solidarnofc und der Kirche gut organisierte, wohlbekannte und 
kampferprobte Gegenmächte zur kommunistischen Partei, die in allen Gesell
schaftsschichten verankert waren. Polen hatte in den r97oer und r98oer Jahren 
auch viel mehr intellektuellen Kontakt zu Westeuropa zugelassen als die Tschecho-

2 Vgl. Verfassung der Republik Polen vom 22.7.1952: Geseczblatt (Dziennik Ustaw) 1952, Nr. 33, Pos. 232; 
CSSR: Verfassungsgesetz Nr. IOD /i960, geändert durch Verfassungsgesetz Nr. 143 /i968 über die Tsche
choslowakische Föderation; deutsche Übersetzungen zum Beispiel in: Die Verfassungen der sozialistischen 
Staaten. Hg. v. Herwig Roggemann. Berlin: Berlin-Verlag 1980; Verfassungen ausländischer sozialistischer 
Staaten. Hg. v. Wolfgang Lungwicz. Berlin (Osc): Staacsverlag der DDR 1982. 
3 V gl. dazu aus der deutschsprachigen Literatur beispielsweise: Janusz Trzcinski: Die Verfassung und 
das System der Rechtsquellen in der Volksrepublik Polen. In: Osteuropa-Recht 34/ 1988, S. 100-m7; Ge
org Brunner: Ansätze zu einem ,sozialistischen Parlamentarismus, im sowjetischen Hegemonialbereicn. 
In: Politik und Gesellschaft in sozialistischen Ländern. Hg. v. Ralf Rytlewski. Opladen: Westdeutscher 
Verlag 1989 (Politische V iertelsjahresschrift, Sonderheft 20), S. 151-176; Klaus-Jürgen Kuss: Gerichtliche 
Verwaltungskomrolle in Osteuropa. Baden-Baden: Nomos 1990; Kazimierz Dziafocha: Der Verfassungs
gerichtshof und die Garantie der Bürgerrechce in Polen. In: Osteuropa-Reche 33 / 1987, S. 247-257; Rudolf 
Machecek/ Zdzis!aw Czeszejko-Sochacki: Die Verfassungsgerichcsbarkeic in der Volksrepublik Polen. In: 
Europäische Grundrechcezeirschrifc 15 / 1989, S. 269-276; Leszek Garlicki: V ier Jahre der Verfassungsge
richcsbarkeit in Polen (1985-1989). In: Jahrbuch des öffentlichen Rechts 39 / 1990, S. 285-317; Miros!aw 
Wyrzykowski: Polnischer Ombudsman - Der Anwalt der Rechte des Bürgers. In: Die Verwaltung 21 / 1988, 
S. 478-490; Ewa Lecowska: Der polnische Ombudsmann. In: Staatswissenschaften und Staacspraxis 3 / 1992, 
S. 2n-227; Jerzy Holzer: Die polirische Kulcur Polens. In: Zeicschrifi: für Parlamentsfragen 22 / 1991, S. 392-
405; Lech Janicki: Fragen der polnischen Verfassungsgeschichte. In: Reche in Ost und Wesc 39 / 1995,
S. 207-212; Barbara Zawadzka: Aktuelle Screirfragen der polnischen Verfassungsdiskussion. In: Reche in
Ost und West 40 / 1996, S. 141-147. 
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slowakei. Vor allem gab es in Polen viele Wissenschaftler und Juristen, die längere 
Zeit ihrer Ausbildung in westlichen Ländern verbracht hatten, etwa mit Stipendien 
der Humboldt-Stiftung in Deutschland. Westliche Politik- und Verfassungskonzep
te waren daher aus eigenem Erleben und Studium bekannt und hatten vorsichtigen 
Eingang in polnische Arbeiten zum Thema gefunden, und auf diese Erfahrungen 
konnte nach 1989 zurückgegriffen werden. Dagegen war die Tschechoslowakei 
viel stärker von Westeuropa und auch von der eigenen Rechtstradition aus der 
Vorkriegszeit abgeschnitten. Von einer organisierten Gegenmacht konnte nach 
der Niederschlagung des >Prager Frühlings< keine Rede sein, und der Widerstand 
beschränkte sich auf kleine intellektuelle und künstlerische Zirkel rund um die 
>Charta 77<-Bewegung.

II 

Die Ausgangsbedingungen für eine Verfassungsreform waren also 1989 in Polen ein
deutig besser. Trotzdem hat der Verfassungsreformprozeß in Polen länger gedauert 
als in Tschechien.4 Weil die Ausgangsbedingungen besser waren, hat der Reform-

4 Vgl. dazu: Jerzy Mack6v: Polen im Umbruch: Die Wahlen 1989. Polirischer Hintergrund, Verlauf, Analyse. 
In: Zeitschrift für Parlamentsfragen 20/ 1989, S. 561-580; Klaus-Jürgen Kuss: Arbeiten an einer Verfassungs
reform in Polen. In: Der Staac 28 / 1989, S. 250-256; Georg W Strobel: Politisches System und Pluralismus in 
Polen. In: Aus Politik und Zdrgeschich1e. Bdhgc zur Wochenschrift ,Das Parlamem, 11.-13 / 1990, S. 3-16; 
Jeriy Holzer. Polens Weg aus dem Kommwiismus. ln: Ebd., . 17-23; PcLcr Häberle: Die Enrwicklungs
stufe des hcw.lgct:1 Vc:rfassungsscaaics- Der polnische Entwurf 1991. .ln: Rechmheorie n / 1991, . 431-44 ; 
Jerq Holzer: Polen nach dem Kommunismus - quo vadis? In: Au.� Politik und Zci�eschichce. Bcilage-wr 
Wochenschrifr ,Das P:ulament, 6 / 1"992, . u-23; .E.dgar Macysd1ok Der Entwurf einer neuen Verfassung 
der Republik Polen und die Verfassungsgerichtsbarkeit. In: Recht in Ost und West 36 / 1992, S. 225-234; 
Zdzis!aw Czeszejko-Sochacki / Rudolf Machacek: Der Weg zu einer neuen polnischen Verfassung. In: 
Europäische Grundrechcezeitschrift 19 / 1992, S. 93-98; Marian Kallas: Zur Vorgeschichte und zum Stand 
der Arbeicen an einer neuen Verfassung der Republik Polen. In: Osteuropa-Recht 38 / 1992, S. 277-290; 

1cfanie Babsc: Wnhlcn in Ungarn, der CSFR und Polen: .Erscbwcrcn Wahlgesetze clie Rcgicrbarkdt? ln: 
Zcitschrifc für Parlamcnrsfragen :1.3/ 1991, , . 6�3; Kai-Olafl .ang: Di� kleine Verfassung der polnischen 
Republik. ln: Rech, in Osc und West 37 / 1993, S. 172-t 7; Ewa Lenrowska: on den chwierigkcicen der 
poscsoziali.scischcn Länder auf dem Wege zum Rcchrssr.m - :u:n Beispiel Polens. Ln: Recbr in Osr und Wesr 
r l 1993, S, 119-z.23; .Peter Mohldc Der steinige Weg Polens rn dem Verfassungsgesca. vom 17. Okwber 199-· 
In: Osteuropa-Recht 39h993,,. 146-15"1; Ka:zimien; DziaJocha: Der .Rechtssraac unter den Bedingungen 
elncr grundlegenden Umformung des Rcchrssysrems, datgesrellr am Bdspld Polens. 1n: Omuropa-Rccht 
19/ 1993. . r-21; Bogu.slaw 13anasuk: Verfassungsänderungen in der Republik Polcn. ln: WCO-Monats• 
hefcc für Osreuropfüchcs Reche 35 / 1993, . 109-118; Zbigni,w A. Maciag; Polen auf dem Weg zu einem 
europäischen demokratischen Rcchrsstaar. In: Jahrbuch für Osrrccht} / 1994, . 11-24; Wolfgang Merkel: 

vscernw"chscl: Probleme der demokraciscbe.11 Konsolidierung in Omnirreleuropa, 1n: Aus Politik und 
Zeitgeschichte. Beilage zur Wochroschrift ,D� Parlrunem, 18"-r9 / 1994, S. J-li; Eartdcnrc:ch1 in miccel
und osteuropäischen 'cna.ren. Hg. v. Dimitris TsatSos / Zdz.ishw Ki;d.zia. Baden-Baden: • omos 1994; Helga 
Hirsch: Der problcm;1dsche Rollc:nwc,hsd. Macht, Parteien und Politiki989-1992. ln: Parreienlands hafrcn 
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prozeß zwar früher begonnen, ja überhaupt in Polen seinen Ausgang genommen. 
Weil aber früher begonnen wurde, mußte man noch Kompromisse machen und eine 
vorübergehende Machtteilung mit dem alten Regime hinnehmen, die sich unter 
anderem in der anfänglichen Koexistenz eines frei gewählten Senats mit dem kom
munistisch dominierten Sejm (der Abgeordnetenkammer des Parlaments) zeigte. 
Das - und die anfängliche Zersplitterung des Parteiensystems - hat natürlich auch 
den Reformprozeß gebremst. 

Die wichtigsten Stationen waren zunächst Änderungen der alten stalinistischen 
Verfassung. Mit einer Novelle vom April 1989, die die Verhandlungsergebnisse am 
,Runden Tisch, umsetzte, wurden der Senat als zweite Kammer des Parlaments und 
das Präsidentenamt eingerichtet, Änderungen zur Stärkung der Gewaltenteilung 
und der Unabhängigkeit der Richter vorgenommen, die Zuständigkeiten des Verfas
sungsgerichts erweitert und vor allem die Nominierung von Wahlkandidaten durch 
die Bürger vorgesehen.5 Im Dezember 1989 wurden dann eine neue Staatsbezeich
nung eingeführt (,Republik Polen< statt >Volksrepublik Polen,), die Bestimmungen 
über die führende Rolle der kommunistischen Partei, die sozialistische Demokratie 
und die sozialistische Planwirtschaft abgeschafft und durch die Freiheit zur Grün
dung von politischen Parteien und die Festlegung auf demokratische Rechtsstaat-

in Oseeuropa: Politik, Parteien und Transformation in Ungarn, Polen, der Tschechoslowakei und Bulgarien 
198?-�992. 1:fg, v. Magardmch A. Hatschikjan / Peter R. Weilemann. Paderborn u. a.: Schöningh 1994;
Jan1cki, Polmsche Verfassungsgeschichte (wie Anm. 3); Peter Mohlek: Verfassung der Republik Polen vom
17. Oktober 1992. Ein'.ührung. In: Verfassungs- und Verwaltungsrecht der Staaten Osteuropas. Hg. v. Georg 
Brunner. Berlrn: Berlrn-Verlag 1995 (Loseblart-Ausgabe, I. Lieferung), Band r / 1, S. r-14; Wolfram Gärt
ner: Die Eigentumsgarantien in den Verfassungen Polens, Ungarns, der Tschechischen und Slowakischen 
Republik - Verfassungsrechtliche Grundlagen und Verfassungspraxis. In: Reche in Ost und West 39 / 1995, 
�- 75-79; Zbiegniew A. Maciag: Probleme der Anpassung der polnischen Verfassungsordnung an europä
ische Standards. In: Europäische Integration und naüonale Rechtskulcuren. Hg. v. Hein Kötz / Bernd von
Maydell / Chriscian Tomuschat. Köln u. a.: Heymann 1995, S. 181-194; Boguslaw Banaszak: Das Rechtssy
stem Polens 1m Wandel. In: Recht in Ost und West 39/ 1995, S. 185-190; ders: Die Grundrechte in Polen 
1989-1995. In: WGO �-Monatshefte für Osteuropäisches Recht 38 / 1996, S. 43-51; Andrzej Balaban: Polens
Verfassung nach den Anderungen von 1989 und 1992. In: Jahrbuch des Öffendichen Rechts 44 / 19,i6,
S. 307-3n; Zawadzka, Aktuelle Streitfragen (wie Anm. 3); lrena Lipowicz: Rechtsstaatlichkeit in Polen.
In: Rechtsstaatlichkeit in Europa. Hg. v. Rainer Hofmann u. a. Heidelberg: Müller 1996, S. 199-217; Irena
Lipowicz: Information, Medien und Demokratie -Die Rechtslage in Polen. In: Informaeion, Medien und
Demokratie. Hg. v. Rainer Hofmann/Joseph Marko/Franz Merli/Ewald Wiederin. Wien: Verlag Öster
reich 1997, S. �65-284; Jan Wikror T kaczynski/ Ulrich Vogel: Sieben Jahre nach der Wende: Die polnische 
Verfassung zwischen Oktroi und Obstruktion. In: Osteuropa-Recht 43 / 1997, S. 169-181; Marian Kallas:
Semipr�sidemialismus in den polnischen Verfassungsentwürfen. In: Osteuropa-Recht 44/ 1998, S. 169-179;
Klaus Ziemer: Die Konsolidierung der polnischen Demokratie in den neunziger Jahren. In: Aus Politik und
Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenschrift ,Das Parlamem, 6-7/1998, S. 29-45.
5 Vgl. Verfassungsänderung Dziennik Ustaw 1989, Nr. 19, Pos. ror. -Zugleich wurde für die Neuwahl
des Parlaments gesetzlich eine Reservierung von 65 Prozent der Abgeordnetensitze für die kommunistische
Regierungskoalirion vorgesehen, während die übrigen Abgeordneten und Zusammensetzung des Senats in
freien Wahlen bestimmt werden sollten.
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lichkeic sowie die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung und den Schutz (auch) 
des (privaten) Eigentums ersetzt.6 1990 brachte die Einführung der kommunalen 
Selbstverwaltung7 und der Volkswahl des Präsidenten. 8 Mit dem Verfassungsge
setz vom 17. IO. 1992, der sogenannten )Kleinen Verfassung,, wurde schließlich der 
organisationsrechtliche Teil der Verfassung grundlegend umgestaltet und Kompe
tenzabgrenzungen zwischen Parlament, Regierung und Präsident vorgenommen.9 

Eine umfassende Neuregelung-vor allem im Bereich der Grundrechte -war damit 
aber noch nicht erreicht, und immer noch galten verschiedene Bestimmungen der 
alten kommunistischen Verfassung. Deswegen war schon zuvor, am 23.4.1992, ein 
Verfassungsgesetz über das Verfahren der Vorbereitung und Verabschiedung der 
Verfassung der Republik Polen beschlossen worden. 10 Trotzdem dauerte es noch 
weitere fünf Jahre, bis nach langen Diskussionen, vielen Entwürfen und nach einer 
Volksabstimmung die neue Verfassung am 17.10.1997 in Kraft treten konnte und 
damit ein Abschluß gefunden war. 11 

In der Tschechoslowakei dagegen begann der Reformprozeß erst spät.12 In ge
wissem Ausmaß profitierte das Land auch von den Anstrengungen der anderen, 
und so gab es ziemlich schnell einen nahezu vollständigen Machtwechsel. Rechtlich 

6 Vgl. Verfassungsänderung Dziennik Ustaw 1989, Nr. 75, Pos. 444.
7 V gl. Verfassungsänderung Dziennik Ustaw 1990, Nr. 16, Pos. 94. 
8 V gl. Verfassungsänderung Dzienni/.: Usraw 1990. Nr. 67, Pos. 397.
9 V gl. Verfassungsgesetz über die 1-vechselscicigen Beziehungen zwischen der legislativen und der exe
kutiven Gewalt der Republik Polen sowie über clie ördiche Selbstverwaltung: Dziermik Ustaw 199 2, Nr. 84, 
Pos. 426. 
10 gl. Dzil!1lnik l/sr,zw 1991., Nr. 67, Pos. 336.
u Vgl. Vr:rfassung der Republik Polen vom 2.4.1997: Dzimnik Usraw 1997, Nr. 78, Pos. 483. -Deucschc
Überseezungen .zum Beispiel in: Verfassungs- und Vcrwalrnngsrccht der Sraaren Ostcuropn:,. Hg. v. Georg
Brunner. Berlin: Loseblarr-Ausgabe; sowie in: Die Verfassungen Mincl- und Osrcuropas. Hg. "· Hc.rwig Rog
gemann. Berlin: Bedincr Wis.senschafuverlag 1999. - Ergebnis des Referendums·vom 2 •• ,.199 (42,86 Pro
zent Wahlbcu:iligung; 52,7r Prozent •Ja«- rnnmen; -15,89 Prozent •Nein•-Stimmen) in: Dzimnik Ust111J1 
H)97, 'r. I+ Pos. m, 
12 Vgl. ruz.u bcispiclswclsc Karcl Vodic.ka: Die Nationalau schüsse in der .C SR .. Eine Besrandsaufuahme
na.ch 10 Jahren der rschcchoslm1,'llkischeo Födc.rarion und vor der occuen Vcrfassuogsrcform. la: Di· Vccrwal
rung n/ 1989, . 514--34; Vladimir Horsky: Die sanfte Revolution in der Tschechoslowakei. Zur Fr�ge der 
sysremjmmancntc:n ln-cabilirä1 kommunisri.scher Herrschaft. Köln: Bundeslnslicuc für ost:\oVisscnschafclichc

rudien 1990: Peer Bol-.ara: Ein Jahr danach - eine ZwischenbiJanz der tschechoslowakischtn Rechtsreform.
In: Rechr in Ost und West 35 / 1991, S. :i.33-237; Hdmut Slapnicka: Das tschechoslowakische Verfassungs
provisorium. In: Osteuropa-Recht 37 / 1991, S. 257-285; Pavel Smucny: Die Tschechoslowakei - eine
Rückkehr zu sich selbsc. In: Aus Polieik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenschrift ,Das Parlament,
6 / r992., . :!.4 5; Babst, Wahlen in Ungarn (wie Anm. 4); Peter Häbcrle: Verfass,mgscmwicklungen in 
Osm1ropa-aus der Siehe der Rechtsph.ilosophie und der Verfusungslehre. ln: Archiv d�s öffentlichen
Rechts 118 / 1992, S. 169-211; tvCal1ulena Hoskovi: Die Sdbscaull.ösung der CSFR. Ausgewählte rech.cliche
Aspekre. ln: Zeirscluift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 56 / 199·, . 689-735: Peer
Bohara: Die Rcchrscnrwicklung in Osteuropa 1992. Tschechoslowakei. ln: Jahrbuch R:ir Oscrechr 33 / 1993, 
. 95-107; Jici Malenovsky: Der Aufbau des Redmst:1.ares in der Tschechoslowakei. In: Reche in Ost und 

W�t37 / 199 , . 12-r,; Merkel. .Sysrcmwechsel (wie Anm. 4); Parteienrecht in miud- und osteuropäischen
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behalf man sich zunächst - 1989 und 1990 - mit einer Vielzahl von Einzelgeset
zen, großteils im Verfassungsrang und teilweise mit nur kurzer Geltungsdauer. 13 

Genannt seien nur die Rechtsakte zur Streichung der führenden Rolle der kom
munistischen Partei14 und der Präambel der Verfassung über die kommunistische 
Gesellschaftsordnung, 15 zur Umbenennung des Staates (von ,Tschechoslowakische 
Sozialistische Republik< zunächst zu ,Tschechoslowakische Föderative Republik< und 
dann zu ,Tschechische und Slowakische Föderative Republik<), 16 zur Abberufung 
alter und Kooptierung neuer Abgeordneter in die gesetzgebenden Körperschaften 
im Einvernehmen mit dem Bürgerforum und der Bewegung ,Öffentlichkeit gegen 
Gewalt,, 17 zur Herstellung des Parteienpluralismus 18 und Ermöglichung freier 
Wahlen, 19 zur Gleichstellung aller Eigentumsformen20 und zur Einführung der 
wichtigsten politischen Grundrechte21 sowie zur Einrichtung einer Verfassungs
gerichtsbarkeit. 22 1991 wurde ein umfassender Grundrechtskatalog, die Charta der 
Grundrechte und -freiheiten beschlossen. 23 Die Verfassungsdiskussion wurde aber 
schnell von der Frage des Verhältnisses zwischen den tschechischen und slowaki
schen Landesteilen beherrscht. Nach mehreren kurzfristigen bundesstaatlichen 
Konstruktionen einigte man sich 1992 auf die Teilung des Landes.24 Noch vor der 
Trennung, im Dezember 1992, beschloß das Parlament des tschechischen Lan
desteils eine Verfassung der Tschechischen Republik, die mit der Selbständigkeit 

Staaten (wie Anm. 4); Zdenka Mansfeldova: Zivilgesellschaft in der Tschechischen und Slowakischen Re
publik. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenschrifr ,Das Parlament, 6-7 I 1998, S. 13-19; 
Ilja Srubar: Elitenwandel in der Tschechischen Republik. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur 
Wochenschrifr ,Das Parlament, 8 / 1998, S. 21-33; Pavel Holländer: ,Revolution und Recht< in der Tsche
choslowakei 1989-1992. In: Revolution und Recht (wie Anm. 1), S. 29-48. 
13 Eine detaillierte Übersicht gibt Slapnicka, Tschechoslowakisches Verfassungsprovisorium (wie 
Anm.12). 
14 V gl. Verfassungsgesetz Nr. 135 /r989. 
15 Vgl. Verfassungsgesetz Nr. 100/r990. 
16 V gl. Verfassungsgesetze Nr. 81 / 1990, Nr. 101/1990. 
17 Vgl. Verfassungsgesetze Nr. r83 /r989, Nr. 14/ 1990. 
18 Vgl. Gesetz über die politischen Parteien Nr. 15 /r990. 
19 Vgl. Wahlgesetz zur Bundesversammlung Nr. 47 / 1990; zum Tschechischen Nationalrat Nr. 54/r990 
und Nr. 221 /r990; zum Slowakischen Nationalrat Nr. 80 / 1990. 
20 Vgl. Verfassungsgesetz Nr. 100/ 1990. 
21 Vgl. Gesetze über das Vereinsrecht, das Versammlungsrecht und das Petitionsrecht, Nr. 83-85 /r990; 
Änderung des Pressegesetzes Nr. 86 / 1990. 
22 Vgl. Verfassungsgesetz Nr. 91/1991. 
23 Vgl. Charta der Grundrechte und Grundfreiheiten. Verfassungsgesetz der CSFR Nr. 23 /r991. 
24 Der wichtigste Rechtsakt zur Trennung war das Verfassungsgesetz Nr. 129 / 1992; umfassende Informatio
nen bei Hoskova, Selbstauflösung der CSFR (wie Anm. 12); Karl-Peter Schwarz: Tschechen und Slowaken. 
Der lange Weg :wr friedlichen Trennung. Wien: Europa-Verlag 1993; Kare! Vodicka: Wie der Koalitionsbe
schluß zur Auflösung der CSFR zustande kan1. In: Osteuropa 44 / 1994, S. 809-832. 
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am I. r.1993 in Kraft rrat;25 eine Volksabstimmung gab es weder über die Teilung 
des Landes noch über die Verfassung. Die Verfassung enthält im wesentlichen 
nur die Grundprinzipien und das Staatsorganisationsrecht; zugleich übernahm 
sie aber auch die Charta der Grundrechte und -freiheiten, und ebenfalls als Teil 
der Verfassungsordnung gelten weitere Verfassungsgesetze zu Einzelfragen. Diese 
Verfassung gilt noch heute; sie wurde nur 1997 durch die Einführung höherer 
Selbstverwaltungseinheiten ergänzt. 26

III 

Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf die wesentlichen Verfassungsinhalte werfen. 27

Zunächst finden wir in beiden Verfassungen die vertrauten Grundprinzipien Demo
kratie und Rechtsstaatlichkeit. Das demokratische Prinzip wird unter anderem durch 

25 Vgl. Verfassung der Tschechischen Republik, Verfassungsgesetz Nr. t1 L993 vom 16.12.199t; Ve.rfu.,;sungs
gesetz Nr. 2/ 1993, Beschluß des Tschechischtn.Nationalrate· über die Vcrkw1dung der Ch:in:a der Grnnd
rechte und Grundfreiheiten als Teile der Verfassungsordnung der Tschechischen Republik vom 16. 11. 199l: 
deutsche Übersetzungen wie in Anm. II. 
z6 Vgl. Verfassungsgesetz Nr. 347 / 1997 über die höheren Selbstverwalmngseinheiten, das am 1.1.2000 in 
Kraft getreten ist; die darin enthaltenen Änderungen der Verfassung (Art. 99 und 103) sind in die demsche· 
Übersetzung bei Roggemann, Verfassungen (wie Anm. II) integriert. 
27 Zu Polen: Kurzübersicht über die Verfassung bei Maria Wilke: Verfassung der Republik Polen 
vom 2. April 1997. In: Recht in Ost und Wesr 41 / 1997, S. 172-174; Tanja Dicmcr-fücnedi t Die neue Ver
fassung dIT Republik Polen. In: Osteuropa-Rcchl +3 / r997, . 223-u . - Weite,re Information: Boguslaw 
ßana.=.k/Michal Rynkowsld: Die neue polnische erfassung vom April 1997. ln: WGO - Monac.,hc.fte 
für Ostrnropäisches Reche 39/J99-, S. 407-.µ3; Hdmuc Penger: Das neue Regicrungssystem der Repu
blik Polen Im verfussungsrcchclichen Wandel- Rii.ckblick und Vergleich. In: Ostturopa-Reclu 44/ 199 
S. 157-r68; Tanja Diemer-Benedicc: Die Gnmd,echce in der ncucrt polnischen VerhssuJlg. ln: Zeits brift
für ausländisches öffentliches Reche und Vcilke.rrcch, 61 / 1998. S. 205-238; dies: \/50 Ländereinführung
Polen. In: Verfassungs- und Vi,r.v:tlcungs-rechr der taaten Osceuropas. Hg. v. ,cmg Brunner. Berlin 199
(Loseblatc-Ausgabe, 18. Lieferung). B�nd J / 1, . 1-,4; Georg _Freytag: Die Vi,rfussung der Republik C,o
len vom 2. April l997 im pil'.gd des g=mrcutopäischen Verfassungs r.mdards. In: Reche in Ost und
West 2/ 199 , S. r-14; ebasrian erhard: Die teUung des polnischen Präsidenten in Vcrf-..ssung. recht und 
-p,J.xis seit 1989: Forrv.·ä.hrende Schw:ichung zugW1Sren von Regierung 1md Parla.ment? ln: Osceuropa
Rccbr .s,5 / 1999, S. 217-237. - Bcispidc für polnische Gesamrdamellunge11: Leszek Garlicki: Polskie pr:i.wo 
konscyrucvjne. Warschau: Liber 1998: Bogusln.w 1hnaszak: Pr:iwo konstytucy;ne. Wm; hau: 81'.ck. 199 : 
Pr.iwo konsryi:ucyjnc lütc-Lpospolitej Polsk.iej. Hg. v. Pawel Sa.meckl/Piorr Czarny. Warschau: Beck 1999.
Zur Tschcchlschcn Republik: Mahulena ffoskov;i: Die Ghana der Grund.rechte tmd Grundfre�citen d:r 
C FR. In: Europäische Grundrechtezeirschrift 1991, S. 369-3 5; Hoskova, _e!bsrauRösung der CSFR (wie 
Anm. 12), S. -09 ff.; Helmut Slapni ka: Die Verfii,sung,ordnung der Tschechlsd11.:n Rcpublil In: Omur
opa-Rechr 41 / 1995, S. 29-43; Gärtner, Eigentumsgaranrien (wie Anm. 4); Mahulena Hoskova: Rechtsstaa
tlichkeit in der Tschechischen Republik. In: Rechtsstaatlichkeit in Europa (wie Anm. 4), S. 251-270; Kare! 
Vodicka: Politisches Sy�lem T.Kbechicns. Vom kommll..lllitischen Elnpaneiensysrem zum demokratischen 
Verfussungsscaat. Münscer: Ur 1996 (Tschechien und MindeLuopa; Bd. 1); ders: Unaufhebbare Grundprinzi
pien de.r tsehcchischen Verfassungsordnung. In: Osrcuropa-RcchL 4�/ 1996, S. 225-242; Robert Daubner: 
Formaler Scarus der Ch= der Grundrcd1tc und rundfreiheiten innerhalb der verfassungsmäßigen 
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freie Wahlen und Abstimmungen sowie durch die Freiheit der Gründung politischer 
Parteien und den Pluralismus näher ausgeführt. Beide Verfassungen enthalten auch 
direktdemokratische Elemente; während sie in Tschechien aber nur abstrakt vorge
sehen sind, so daß Referenden oder Volksinitiativen nur nach Erlassung spezieller 
Gesetze möglich sind (was bis jetzt noch nicht geschehen ist), regelt die polnische 
Verfassung selbst schon die wichtigsten Anwendungsfälle und Voraussetzungen für 
Volksbegehren und Volksabstimmungen. Eine direktdemokratische Gesetzgebung 
ohne Miwirkung oder gegen den Willen der staatlichen Organe ist aber nicht 
möglich. Beide Verfassungen enthalten Elemente einer wehrhaften Demokratie: 
Parteien, die die grundlegenden demokratischen Prinzipien nicht achten, Gewalt 
nicht ablehnen oder, wie es in Artikel r3 der polnischen Verfassung heißt, >sich auf 
totalitäre Methoden oder Handlungspraktiken des Nazismus, Faschismus oder 
Kommunismus berufen, oder ,rassischen oder völkischen Haß veranlassen oder 
die Verheimlichung von Strukturen oder der Mitgliedschaft vorsehen,, sind verbo
ten; über das Zutreffen dieser Voraussetzungen entscheidet jeweils das Verfassungs
gericht. 

Viel Wert wird in beiden Verfassungen - aus verständlichen Gründen - auch 
auf das Rechtsstaatsprinzip gelegt. Ausdrücklich angeführt werden die Bindung aller 
Staatsorgane an die Verfassung, der Vorrang der Verfassung und die Gesetzmäßigkeit 
des Verwaltungshandelns, die Gewaltenteilung, gerichtliche Rechtsschutzgarantien, 
Unabhängigkeit der Gerichte und natürlich in ausführlichen Katalogen die Grund
rechte. Sie enthalten die klassischen Gleichheits- und liberalen Freiheitsrechte nach 
dem Vorbild der Europäischen Menschenrechtskonvention und westeuropäischer 
Verfassungen. Als Besonderheiten bzw. Zeichen der Berücksichtigung neuer Ent
wicklungen hervorzuheben sind zum Beispiel das Recht auf Datenschutz und das 
Recht auf die Zugänglichkeit staatlicher Information oder - nur in Polen - das 
ausdrückliche Verbot, jemanden unfreiwilligen medizinischen Untersuchungen 
zu unterwerfen. Bemerkenswert ist auch, daß nach beiden Verfassungen interna-

Ordnung der CR. Ln: Wimchafr und Rt:cht in Osreuropn 5 / 1996, �- 92-95; Mnhule�a Ho.skov.i: !)ie Rcd1t
.dagt m der-r�chechischcn Republik. In: Information,_ ledicn und Demokradc (wie Anm. +J, . 411-447; 
di.-s: Arn1ur llnd Verfassunt;. Die Rechtslage in ckr Tschcchischc_n Rt:publik. In: Armut und Verfassung. 
Hg. , •. Rainer Hofman.n u. a. Wien: Vcrbg Österreich 1998 Ourisäsche: Schrif'.enreihe; Bel. [:?.7), .• 30--325";
Eliska Wagnerov:l.: Die normativen Pri1121pien der Verfassung. In: Revolur10�- und Rc�hr (w_1c Anm. J!,
. S1-68: Dies.: Gesc,.,;gcbung und Vcrw:tlrung. [n: Ebd., . 69-86; Pa_vd Hollander: Die . ,enchrs�<U"ketr

1in= besonderer ßerücksid1tiguJ1g der Verfas,w1gsgerichrsbarkcir. in: Ebd., . 87-n6: Tomislav Bonc/Jar
mila Pokom:i: Die \)' irrschafi:sverfassung. ln: Ebd .. S. tr]-J-�8; Mahult:na Hoskov:i: Die Grundrcchu: 
unrer b\!'londcrcr l:krücksichcigung dcr Rechtsstellung der nationalen Mi_ndcrhcircn. )n; E�d., S. 149-166. 
- Khechische Gesamrdarstdlungen wm 8ei$piel bei V:ic:lav Pavlicek: Uscavnl pravo a sr-.11ovtda T. P.rag:
Linde 1998; Vac:lav ilavlicck 3 kolekciv; Üscavni pnivo a sciroveda II. Prag: Linde 1999;]:m Hrebc1k/V:idav
Pavlicek: Üscava a u.sravn/ rad Ceske republiky. Prag: Linde 1999.
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tionale Abkommen über die Menschenrechte, also beispielsweise die Europäische 
Menschenrechtskonvention, unmittelbar anwendbar sind und Vorrang vor dem 
innerstaatlichen Gesetzesrecht genießen. 

Zu den klassischen liberalen Grundrechten kommt jeweils noch eine Vielzahl 
sozialer Rechte, etwa die Rechte auf angemessene Arbeitsbedingungen, auf kosten
lose Allgemeinbildung, auf staatliche Sicherung des Existenzminimums und der 
Sozialversicherung sowie auf Schutz der Gesundheit und der Umwelt. Darin spiegelt 
sich zum Teil das sozialistische Erbe. Freilich war man klug genug, die Erfüllung 
dieser Verheißungen an gesetzliche Ausführungsprogramme zu binden. Es handelt 
sich also eher um Staatszielbestimmungen als um unmittelbar einklagbare Rechte. 
Trotzdem sind diese Bestimmungen auch als Rechte nicht ganz ohne Bedeutung, 
weil sie so ewas wie ein Verschlechterungsverbot für die Gesetzgebung nach sich 
ziehen können. Angesichts der sozialen Grundrechte ist es in Polen nur konsequent, 
daß die Sozialrtaatlichkeitausdrücklich zu den Grundprinzipien der Verfassung zählt 
und auch die soziale Marktwirtschaft als Verfassungsprinzip verankert ist. Umge
kehrt hat in Tschechien im Ergebnis weder das Fehlen einer verfassungsrechtlichen 
Sozialstaatsklausel noch die anfängliche Beteuerung der Regierung Klaus, man wolle 
eine Markwirtschaft ,ohne Attribute<, wirklich rechtliche Bedeutung erlangt. 

Beide Verfassungen sehen schließlich den dezentralisierten Einheitsstaat al� 
Staatsform vor. Sie enthalten zwar Vorgaben zur kommunalen Selbstverwaltung 
und zur Regionalisierung der Verwaltung. Für eine Bundesstaatlichkeit fehlten 
dagegen in Polen die historischen Voraussetzungen. In Tschechien gab es zwar ent
sprechende Bestrebungen von mährischen und schlesischen Abgeordneten, die dazu 
führten, daß zunächst - und ohne Konkretisierung- auch ,Länder oder Kreise< 
als Träger der höheren territorialen Selbstverwaltung vorgesehen wurden; mit der 
Verfassungsänderung von 199728 hat man aber die ,Länder, gestrichen und statt 
dessen r4 Kreise geschaffen. 

Die Grundprinzipien der Verfassung sind jeweils gut abgesichert: vor allem 
durch die Verfassungsgerichtsbarkeit (dazu später), aber auch und gerade -�urch die
Bestimmungen über die Anderung der Verfassung. In Tschechien ist eine Anderung 
der wesentlichen Bestandteile des demokratischen Rechtsstaats überhaupt nicht 
zulässig- hier haben wir es also mit ,ewigem, Verfassungsrecht zu tun. In Polen 
können die Grundsätze der Verfassung nur in einem sehr aufwendigen Verfahren 
geändert werden, das unter anderem eine Volksabstimmung auf Antrag eines Fünf
tels der Abgeordneten des Sejms umfaßt. 

28 Vgl. Anm. 26. 
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Was nun die Staatsorganisation anbelangt, gibt es ebenfalls viele Ahnlichkeiten 
zwischen den beiden Verfassungen, aber doch auch größere Unterschiede. Beide 
Länder haben ein parlamentarisches Regierungssystem; das heißt, daß die Regierung 
grundsätzlich vom Vertrauen der Parlamentsmehrheit abhängig ist. Allerdings gibt 
es jeweils einen präsidentiellen Einschlag, der aber in Polen auch nach der Schwä
chung der Präsidentenstellung durch die neue Verfassung immer noch deutlich 
stärker ist. 

Das Parlament besteht jeweils aus zwei Kammern, dem Abgeordnetenhaus (in 
Polen: dem Sejm) und dem Senat. Die erste Kammer wird nach dem Verhältnis
wahlrecht gewählt und ist stärker als der Senat. Abgesehen von bestimmten Aus
nahmen kann sie sich im Gesetzgebungsverfahren gegen den Willen des Senats 
durchsetzen. Der Senat selbst, dessen Mitglieder nach dem Mehrheitswahlrecht be
stellt werden, hat keine klare Funktion - etwa die Vertretung ständischer Interessen 
wie (noch) im Vereinigten Königreich oder in der Repräsentation von Gliedstaaten 
in Bundesstaaten wie Deutschland oder der Schweiz. In Polen brauchte man ihn 
zunächst für die erwähnte Machtteilung in der Übergangsphase. In Tschechien kam 
man relativ lange auch ohne ihn aus; die erste Wahl fand erst 1996 statt. Am ehesten 
dienen solche zweite Kammern der Machtbalance und als Bremse gegen voreilige 
Beschlüsse im Gesetzgebungsprozeß; als solche hat sich vielleicht der polnische 
Senat gelegentlich bewährt. 

Die Regierung besteht jeweils aus dem Ministerpräsidenten und den anderen 
Ministern. Die Regierungsmitglieder werden in beiden Ländern vom Präsidenten 
der Republik ernannt. Bei der Auswahl des Ministerpräsidenten ist er rechtlich 
frei, bei der Ernennung der übrigen Mitglieder von Vorschlägen des Ministerprä
sidenten abhängig. Freilich braucht die Regierung, wie erwähnt, das Vertrauen des 
Parlaments, genauer der Mehrheit der ersten Kammer, und sie kann jederzeit an 
einem Mißtrauensvotum scheitern; in Polen allerdings finden wir das konstruktive 
Mißtrauensvotum, das heißt eine Abwahl der Regierung ist nur bei gleichzeitiger 
Einigung auf einen neuen Ministerpräsidenten möglich, den der Präsident dann 
ernennen muß. Bei klaren Mehrheitsverhältnissen ist also der Einfluß des Präsiden
ten auf die Regierungsbildung letztlich gering; bei unklaren Verhältnissen bestehen 
größere politische Gestaltungsmöglichkeiten. 

Im übrigen unterscheidet sich die Stellung des Präsidenten in beiden Ländern 
erheblich. Der tschechische Präsident wird nicht direkt, sondern von den beiden 
Kammern des Parlaments in gemeinsamer Sitzung gewählt; schon deshalb hat er 
eine schwächere Stellung als der vom Volk gewählte polnische Präsident. Beide 
Präsidenten haben zwar auch unabhängig von der Regierungsbildung erhebliche 
Ernennungsbefugnisse (z.B. von Verfassungsrichtern; in diesem Punkt ist sogar der 

Die Verfassungsentwicklung in Polen und der Tschechischen Republik 259 

tschechische Präsident stärker); beide können unter bestimmten Voraussetzungen 
das Parlament auflösen; und beide können ein Veto im Gesetzgebungsprozeß ein
legen. Doch kann ein Veto des polnischen Präsidenten nur mit einer Dreifünftel
Mehrheit im Sejm überstimmt werden, was praktisch oft nicht zu erzielen ist; in 
Tschechien reicht dagegen die Mehrheit der Abgeordneten, so daß das Veto hier in 
der Regel nur verzögernd wirkt. Schließlich kann der polnische Präsident anders als 
der tschechische (im Zusammenwirken mit dem Senat) auch noch ein Referendum 
über einen Gesetzesbeschluß anordnen und auch auf diese Weise Einfluß auf den 
Gesetzgebungsprozeß erlangen. Insgesamt hat damit das Präsidentenamt in Polen 
deutlich größere Bedeutung. 

Als letztes Organ muß noch das Verfassungsgericht genannt werden, das in bei
den Ländern mit umfassenden Befugnissen ausgestattet wurde und dessen Urteile 
jetzt auch in Polen - anders als vorher - endgültig sind. Die Verfassungsgerichte 
entscheiden unter anderem über die Streitigkeiten von Staatsorganen untereinan
der, über Parteienverbote, über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen und über 
Grundrechtsbeschwerden einzelner Bürger. Sie sind ganz zentral für die Bindung 
der Macht an das Gesetz auch und gerade im politischen Bereich. 

Insgesamt ergibt sich damit ein Bild europäischer Normalität. Beide Verfassun
gen haben in vieler Hinsicht nicht nur auf Vorkriegstraditionen, sondern auch a1;1f 
Vorbilder aus W'esteuropa und den USA, besonders aus Deutschland, zurückge
griffen. 29 Die meisten Elemente sind bekannt, wurden aber neu kombiniert. Dazu 
kommen eigene Weiterentwicklungen aufgrund zwischenzeitig gemachter Erfah
rungen. Natürlich haben die Verfassungen auch Schwächen. Manche Bestimmun
gen sind unklar oder widersprüchlich, und das gilt für die sehr -�etaillierte pol�ische
Verfassung ebenso wie für die eher kurze tschechische. Der Ubersichtlichke1t der 
tschechischen Verfassungsordnung tut es nicht gut, daß sie nicht aus einem einzigen 
Dokument, sondern mehreren Verfassungsgesetzen besteht. Manches konnte in 
ihr noch nicht berücksichtigt werden - zum Beispiel fehlen ausreichende Bestim
mungen über die Stellung völkerrechtlicher Verträge, die andere Themen als die 
Menschenrechte betreffen. Für einen Beitritt zur EU sind also noch Verfassungs
änderungen notwendig. Die polnische Verfassung hat dafür schon Vorsorge getrof
fen. Alles in allem aber haben wir es mit durchaus funktionsfähigen und modernen 
Grundordnungen zu tun. 

29 Allgemein zur Rezeption von westlichen Verfassungsmodellen vgl. M�cthias_ Ha�rwig: �ie _Legiti�ation 
des Staates durch Verfassungsrezeption in Mine!- und Osteuropa. In: Zenschnfc für ausland1sches offenr
liches Reche und Völkerrecht 62/ 1999, S. 919-939. 
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IV 

Verfassungen sind aber zunächst nicht mehr als Papier. Eine Bewertung ist daher

nicht möglich, ohne die Verfassungspraxis zu berücksichtigen, und dafür spielt 

wiederum das Umfeld eine große Rolle - die Parteien und Verbände, die ,Zivilge

sellschafo und die Einstellungen der Eliten und der Bürger.30 Hier wird nun vieles

bemängelt - auch und gerade von kritischen Menschen aus den beiden Ländern

selbst. 
In Tschechien wird der derzeitige Zustand aufgrund des sogenannten Opposi-

tionsvertrages als politische und wirtschaftliche Lähmung empfunden; viele haben

den Eindruck, es gehe nur mehr um personelle Querelen und Intrigen, und ver

fassungspolitische Vorschläge (etwa zur Beschränkung der präsidentiellen Befug

nisse, zur Beschleunigung der Rechtsetzung oder zur Änderung des Wahlrechts)

würden ausschließlich aus augenblicklichen taktischen Erwägungen gemacht oder

verworfen, ohne Verfassungsfragen überhaupt als grundlegende Entscheidungen 

zu begreifen. Auch bei der Umsetzung einiger Verfassungsvorgaben ist man im

Verzug - etwa bei der Einrichtung einer spezialisierten Verwaltungsgerichtsbarkeit

oder der Umsetzung der an sich für r. r. 2000 vorgesehenen Regionalisierung. Für

einen Beitritt zur EU fehlen, wie erwähnt, immer noch die verfassungsrechtlichen 

Voraussetzungen . Und nach wie vor bleibt die Behandlung der Roma-Minderheit

ein ungelöstes Problem. 

In Polen wurde die nur knappe Zustimmung der Bevölkerung im Referendum

über die neue Verfassung (bei sehr geringer Beteiligung) weithin als demokratie

politische Niederlage gedeutet. Das manchmal offenbar parteitaktisch gebrauchte

Vetorecht des Präsidenten gegen Gesetze einer Regierung anderer politischer Aus

richtung macht Reformen nicht leichter. Auch fällt immer wieder der konfrontative 

Stil in den Auseinandersetzungen der politischen Eliten auf.

In beiden Ländern beklagt man den Ausbildungsstand und das rechtsstaatliche

Bewußtsein von Beamten- und Richterschaft, die mangelnde Attraktivität des öf

fentlichen Dienstes für die wenigen gut ausgebildeten Juristen angesichts der Lohn

höhe in internationalen Kanzleien, die geringe Bereitschaft von Unterinstanzen,

dem Vorrang der Verfassung praktische Wirksamkeit zu verleihen, die Überlastung

der Gerichte und die lange Prozeßdauer sowie allgemein die Korruption in Justiz

und Verwaltung. Die Parteienlandschaft ist - vor allem auf der rechten Seite des 

30 Zu diesen Zusammenhängen vgl. Wolfgang Merkd: SysrcmTT:tnsformacion. Eine Einführung in die 

Theorie und Empirie der Transformationsforschung. Opladen: L:ske+ Budrich 1999; ders. / Hans-Jürgen 

Puhle: Von der Oiktamr zur Demokratie. Transformntionen, Erfolgsbedingungen, Entwicklungspfade . 
Opladen, Wiesbaden: Westdeucscher Verlag 1999. 
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Spektrums - nach wie vor zersplittert und von persönlichen Rivalitäten b t' 
d. z· .1 ll 

es Jmmt, 
Je JVl ges�. 

schaft noch schwach entwickelt, der Mittelstand erst im Entstehen, 
und das polmsche Interesse der Bürger scheint wieder abzunehmen und oft wieder 
der lang geübten Einstellung >Wir da unten - ihr da oben, Platz zu machen.3J 

Das sind sicherlich bedauerliche Punkte, doch zum einen sind viele der ge
nannten Probleme auch im Westen gut bekannt; zum anderen aber kann man 
diese Klagen auch als Erfolgsmeldungen deuten - denn sie betreffen nicht die ganz 
grundsätzlichen Verfassungsfragen. 

Grundsätzlich ist zunächst einmal, daß friedliche Machtwechsel stattgefunden 
haben, und zwar aufgrund tatsächlich freier Wahlen ohne Verzerrung durch Kam
pagnen von monopolisierten Medienunternehmen. 

Grundsätzlich ist weiterhin, daß die Bindung der Macht an das Recht auch von 
der pol�tischen Kl�se akzeptiert wurde. Das zeigt sich daran, daß der politische
Prozeß Jm wesentlichen so abläuft wie von der Verfassung vorgesehen und daß d" 

1„ h 1 
' Je 

po msc en E iten wenigstens das erforderliche Minimum an Kompromißfähigkeit 

JI Zu 1:schechten: Regel.mäßiger Berid1t 1999 der Kommission der Europ'aisd1cn Gcmtinschafrcn über&· 
fom':1nrre dcr! chcchischen Republik auf dem Weg zum Beitriu (Korruption, unzureichende Ausbildu�c 

v�n Richrnrn, uberlangc- Verfuhrensdauer. nichr c.crfolgi:e Einridmmg des Ober.ren Verwalrung gerich[: Lähmung durch den Opposicionsvemag, Sitll'1rion der Roma, winschafdi hc Lnge) (hitp-1/cum · r1"
;1�m��n�gemenc/�oes/index.hcm). - Vgl. auch Europäisches Parbmcnc/Task-Force .Erweice�;,�;-;ie 5C e.� 11s "Republik und die Er:'veirerung dc:r Eutopfad1en Unlon. Themenpapier Nr. 4 vom 10, 02. ,999(P�rcc1enlandsch�fi:, WaWcrgebrusse, Korruption und der L.'lgc der Roma) (lmp:/ /"""""·curoparl eu lnc/ 1en argcmenrl. - Zu den Fanden siehe auch: K:m:1 Vodicka· Panci<.:D und Vr ..... "nd� · d ..,., hech. · ·h R bl'k . · ' "'"� � m er ,sc 1sc e11 epu 1 . In: Revolunon und Recht (wie Anm. r) S 383-416 - Zur Lage de R · b d d M · , ' · · r oma, ms eson ere er auer m Um nad Labern (Aussig): Michael Ludwig: In den Köpfen wird wohl ein Bollwerk srehen bleibe ln· Frankfu t All · z · 

n. 
Vi ·d„ r _e� gememe e,tung, 25• rr.1999. - Zu narionalistischen und rassisrischen Tendenzen auch:

0 icka, Polmsches System (wie Anm. 27), S. 228 ff.; Vorschläge zur Änderung der Verfassung (Parlamenr der Tsch:chischen �ep�blik) (http://www.psp.cz). - Vgl. weiterhin Roberc Daubner: Probleme der Verwal-cungsgenchrsbnrkc1r rrur dtr Rechmchmzgarantic In der Tscht.:chischcn Republik li,· WGO _ M h fi: f" -· h ehr • • onats e e 
E�r :ueuro��isc es Re: 39 / L')')7

.' 
S: 9-16: Pcrr Tröste.r: Wirrschafdichc. soziale und rethrliche Aspekte desmtatts der lschc hlscheu Rep.ublik 111 die Europäi�che Union. In: Jahrbuch für Ostrecht •9, 1999 5 27_ 

(S �• .. d Q -''fik . ) , . 35 - - wr ungenugen cn urur . ac1on da Verw:alrung): 1.ur politischen Unwfriedc:nhe't 2 R d' ] · · · •Im u1 (h ·II , • . 1 - . 1e nmanve P 99· rtp. wws,.1mpuls99.cr). ach einer Meldung von Radio Prnovoml, 11 199", _-_ _j - " z d Bü cli 8 o ... - :, vUIUcn ! , no-Cn t �r cgcr e ewegung ,Danke, gehe!, wiih li:n, w=n sie sich nir \Vah I sccllre,; Homepage der Bür�er• bewegui:� (hup;//www.filosofie.cz/o�ejdece). Zu Zivilgesell. chafr, ichlcndem 1',.liccel�rand und erlahrn"en
�emJ'olmschen lmcrcssc vgl.: Mansfddova, Zivilgesellscha.li: (wie Anm. 12). -Zu Polen siehe, Erocbnissc

t:S �rfu55ungsr�ertncl_ums vgl. �n.m. n; Regelmäßigc:r Bericht 1999-dcr Kommission der Euro;ä.i.schencme1nscha.ften uber die ForC-Schrme der Republik Polen auf dem \Y/cg zum Bei'rri'rr (1 // · J / l . - 1rrp: europ:a.eu.1m 
�01;m t:n argeme�t/d�cs'.mdex.hcm), sowie: (bnp://wv,w.ukie.gov.pl). Zur Korruption vgl. auch, Michadu wig: ,,K�rru�uon ist m_Polen allgegenwärtig•. In: Prankfuner AIJgcmeine Zdtun1;, 12.4.19519. _ Und: Polska przcsraknieca k�rupcJa (Polen im Griff der Korruption). In: Rzcczpospolica, 22.. 3. 2.ooo. _ Wciccrts ,uRechts. tanrsbe�1'Ußtsein, Pan:cie.n, Zivilgcsellscban und politischtr Kulrur: Lemowska, chwierigkei[Cll (wie 
_ n�. / Mac1ag,, Pr�b.�cme der Anpassung_ wie Anm. 4); Zie.mc:.t, Konsolidierung (wie Anm. 4J: HelmutF�br. \ �n der ,_S0l1d:1m:1r• zum K:unpf um d,c Macht. Elirenbildung und lnce.lligcnz in Polen. In: Aus Politikund Zmgesch1cbte. Beilage zur Wochenschrift ,Das Parlament, 8 / 1998, S. rn-2o. 
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aufbringen; vor allem aber zeigt sich das in der Beachtung verfassungsgerichdicher 
Urteile. Die Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit war eine riskante Strategie, 
denn es war keineswegs sicher, daß sie sich auch durchsetzen würden. Das Risiko 

hat sich aber gelohnt: Die Verfassungsgerichte haben ganz entscheidend zur Ent
wicklung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit beigetragen, und ihre Urteile 
wurden - wenngleich manchmal mit Zähneknirschen - auch dann akzeptiert, wenn 
sie den politischen Machthabern weh taten. 32 Damit wurde die Bedeutung des 
Rechts insgesamt enorm gestärkt. 

Grundsätzlich ist schließlich auch dieAkzeptanz der Verfassungsgrundentscheidungen 
durch die Bürger. Rechtsstaat, Demokratie und Marktwirtschaft werden in ihren 
alltäglichen Auswirkungen sicher nicht ausschließlich und immer als beglückend 

erlebt; viele Leute haben auch andere Sorgen, als einen >Verfassungspatriotismus< 
zu pflegen. Aber ernsthafte Abschaffungswünsche gibt es kaum, und trotz gelegent
licher demoskopischer Zwischenhochs haben weder in Tschechien noch in Polen 
radikale Parteien bislang bedrohliche Stärke erlangt. 33 

Alles das ist keineswegs selbstverständlich, wie ein Blick auf manche benachbarte 
Länder zeigt. Es in nur zehn Jahren, und in einer Zeit tiefgreifender wirtschaftlicher 
Unsicherheit, erreicht zu haben, kann nur als großer Erfolg bezeichnet werden. 

Für eine Konsolidierung spricht auch die Einbindung Polens und Tschechiens 
in die europäische Integration, weil Freiheit, Demokratie, Achtung der Menschen
rechte und Grundfreiheiten sowie Rechtsstaatlichkeit zu den Voraussetzungen für 

32 Zur RolJe der Verfassungsgerichcsbarkcit allgemein vgl. Karl-Georg Zierlcin: Die Bedeutung der 
Vcrfussungsrechtsprcd1ung für die Bewahrung und Durchsetzung der SraatsVerfassung. ln: Europäische 
Grundn:cluczeicschri-fr 17 / 1991, . )Ol-j4-l; Franz Merli: Rechrssraarlicbkeir in Europa: Der Rcchcsschucz. 
In: Rechc:;smadichke.ir in Europa (wie Anm. -1) S. 31-,7; Gnrndfragcn der Vcrfassungsgerichcsbarkeir in 
.Mircel- und Osteuropa. Hg. v. Jochen Abr. Frowein /'Thilo Marauhn. Berlin: Spring<!f 1998 (Beiuäge ium 
3USländischen öffendichen Rt:du =d Völkerrecht; Bd. 130). - Zu Polen: Dzwocha, Rcchtmaar (wie 
Anm. 4.); Lipowicz, Rccht.Sm.atlichkcit (wie Anm. 4); Verfassung:;gcrichcsbarkeir in Polen. Hg. v. Ccoi;g 
Brunncr/LcSi'.ek Lech Garlicki. Bldcn-Baden: Nomos1999 (darin auch :msgewählre.Em:scheid=gcn1986--
199 in deutscher Üb«rn:czung); ,tie .Emscheidungen de Verfassungsgerichtshofs können umer (lmpJ/www. 
trybun,tl.gov.pl) eingesebc.m werden. - Zu Tschcchi n: z.B. Hoskovä, Rechcs.scaatlichkeit (wie Anm. 27); dk 
Enrschcidung_tn des Tschechischen Vcrfassungsgericbces sind unter (Jmp://ww, .concourc.cz) 1.ugänglich 
.(einige auch in cnglfachcr Übersetzung). 
33 Vgl. 'l. B. Wolfgang Olschies: Neuwahlen in der fschechischcn Republik, Teil l: Vorgescbich_re und
J>;meien. Tdl 1.: \'//: hlkampf und Rcsulrace. Akwdle Analysen 2 -28 / 1998. Köln; Bundesimtirur für osr
wisscnsc.ha.li:lichc Studien 1998; Dieter Bing�n: Die Republik Polen: eine kleine politische Landeskunde_ 
Landsberg a. Lech: Akmdl 1998; Cclina Blam:·qk: European Policy-Makit,g in Poland - lnstirution:il and 
Polirical Fcamework. In: ·1owacd.1 EU-Membersbip. Transformation and Integration in Poland andrhc Czech 
Republic. Hg. v. B:i.rb.ara Llppc.:rt / Pc.:ccr Becker. ßonn: Europa-Union- erlag 1998; Jörg Jacobs: EinsceUung 
tur polirischco Ordn=g in den TI:lns ormacionsliindera. rrankfun (Oder): lnstirut Rir Transformatioos
srudien 1999 (Arbeitsberichte; Bd. 14). 
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einen Beitritt zur EU zählen,34 
- und nicht zuletzt die Tatsache, daß die jungen 

Leute das Erreichte mittlerweile als selbstverständlich voraussetzen. Das mag für 
die, die es erkämpfen mußten, manchmal schmerzlich sein, ist aber wohl eher sta
bilitätsfördernd als bedrohlich. 

Die Zukunft ist ungewiß, aber ich denke, wir dürfen zuversichtlich sein. 

·4 ·gl. Art. 49 In Verbindung mir Are. 6 Abs. 1 Veruag iiber die Europäisch" Union. - Dit' Beiuim
verhandlu.ngen zwiscbt:n den Mirgliedmaaten der EU dnersdrs und Polen und der Tschechischen Re
pohlik andererseits wurden im Frühjahr t999 eröffnet. - Die in Anm. 31 genanncen ,Fornchrircsberichce,
der Kommission dienen als Unccrlagc für die Willensbildung in diesem Prozeß. Beide Sram:n sind aber
schon derleit aufgrund von sogenannten ,Europaabkommen, mit den Europäischen Gemeinschali:en
und ih.rcil Micgliedsraaren (Amrsblart der Europäjschen Gemeinschali:en 1993, Nr. L 348 / 2 - Polen - und
19 + Nr. L 360/ 1- Tschechische Republik) verpflichtet, ihre Rechrsorcln=g in bestimmten Bereichen
curoparechtskonform auszugcstalccn. Außerdem haben sie mehrere MenschenrcchtSVcn:räge, darumer die
Europäische Men.schcntechtsk.onvcnrion ratilizien, und unterliegen daher der Rechtsprechung des Euro
päischen Gerichtshofes fur Mtnschenrechtt' in Srraßbmg, der von ilueo Bürgern angerufen werden kann.
Die Enc.�chcidungen sirul zugänglich unrer (hrrp://www.dhcour.coc.fr/bud.oc).
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